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z) Die Commißion sey eingeladen ihre Verrichtugen
ohne Aufschub anzufangen.

4) Dem Finauzministcr fey die Vollziehung dieses

Beschlusses aufgetragen.
Folgen die Unterschristen.

Gesetzgebung.
Grosser Rath, i. Juli.

Fortsetzung.

Erlacher folgt/ weil schon ein Gesetz hieürber
da ist. Zugleich lade man die Vollziehung zur Befvl-
gung dieses Gesetzes ein. — Die beyden lezten An-
träge werden angenommen.

Mousselin-Fabrikanten von Wädenfchwyl / im Ct.
Zürich klagen über einen Zoll im Kcmbraten am Züri-
richcrsee.

Billeter fodert Aufhebung dieses ungerechten
innern Zolls.

A k ker m a nn fodert Verweisung an dieVollziehung.
Dieser lczte Antrag wird angenommen.

Gesetzgebender Rath/ 25. August.
Präsident: Lüthy.

Car m int ran im Namen der Unterrichtscommis-
ßon, räth die Bittschrift der Gemeinde Fond und

Chabiaub im C- Freyburg wegen Garaniie ihrer
Pfandgüter/ dem Vvllz. Rath mit der Einladung

überweisen / er wolle die Thatsachen untersuchen

lassen und die Gemeinde bey ihrem Pfrundgut schützen.

Der Antrag wird angenommen.
Die gleiche Commißion räth zwey Petitionen der

Verwaltungskammer von Waldstätten/ welche Erläu-
terungen über Beschlüsse der Vollziehung wegen Wie-
derbesetzung von Pfründen verlangt/ an die Vollziehung

zu übersenden. Angenommen.

Lüthy im Namen der Constitutivnscommißon
trägt folgende Botschaft an den Vollz. Rath an/ wel-

che gutgeheißen wird.

„In bcyliegendcr Bittschrift v. 19. Hcum. 1800

»erlangt die Gemeindskammer sowohl als die Muni-
Mulilät von Solothurn die Wiederherstellung des so-

genannten alten Vürgcrzicles— Die Gemeindskammer

spricht dieses Vürgerziel als Eigenthum an; ihre
Gründe sind also von der Natur, daß ihre Erdauning
vor diejenige Commißion gehört/ die ihr zu Sönde-

rung der Staats - und Gemeiudgüter ernannt habet. —-
J)> die Bcmerkung.cn der MunWalilät können wir.

hingegen nicht eher eintreten bis wir die GegenbcMer-
kungcn jener Munizipalitäten werden vernommen ha-
den/ die durch Gewährung dieser Bitte entweder gänz.
lieh oder zum Theil würden cingrschmolzcn werden. —
Wir laden euch daher ein / dicst Bittschrift den bc-
treffenden Gemeinden mitzutheilen und das Resultat
davon uns mit Beförderung zukommen zu lassen. "

El cher im Namen der Finanzcommißion legt
folgenden Beschluß vor:

Auf die Botschaft des V°llz. Ausschusses vom il.Apr. iLc>o, wodurch derselbe von der ehevorigen Ge-
sctzgebung die Bevollmächtigung zum Verkauf eines
dem Kloster Frauenlhal zuständigen zu Maschwandcn
im C. Zürich liegenden Mcycrhoss begehre: in Er-
wägung/ baß der Verkauf dieses Guts besonders we-
gen der erfoderlichen Erbauung einer Scheune/ dem
Staat zuträglicher ist als dessen Veybchaltung — hat
der gcstzgedcnde Rath beschlossen: den Vvllz. Rath
zu bevollmächtigen/ obgedachten Meyerhof nach Vor-
schrist deö Gesetzes vom z. Jenncr 1800 versteigern
zu lassen.

Der.Antrag wird für z Tage auf ten Cauzleytifch
gelegt.

Die gleiche Commißion räth übex die Bittschrift der
Gemeinde St. Martin im Lcma,, / ihre Bodcnzinse
betreffend/ nicht einzutreten.

Der Antrag wird für z Tage auf den Canzleytisch
gelegt.

Eben diese Commißion legt folgenden Bericht vor:
Die Gemeinde Negenfpcrg im. Canton Zürich be-

gehrt in einer Bittschrift von einem Grundzins befreyt
zu werden/ der ihr im Jahr 1569 auf urbar gemach,
tes Laub von der damaligen Regierung aufgelegt
wurde und der min beynahe so viel betrage/ als die-
scs belastete Land abwirft. Da nun einerseits das

Gesetz vom io. Wintermonat 1798 über Abschaffung
der Feodallaste» im 21. §. erklärt/ daß nur solche

Grundzinse unentgeldlich abgeschaft seyn sollen / die auf
urbar gemachte Grundstücke gelegt wurden, die noch
in der Hand des Urbarmachcrs sind und der 27. §.

des gleichen Gesetzes auch auf den Fall hin Bestim»

mungeu enthält, da ein Grundstück über seinen Ertrag
aus belastet wäre, so trägt die staatswirihschaftliche

Commißion darauf an dieses Begehren in Erwägung-
des 21. und 27. tz. des erwähnten Gesttzes abzuweisen.

Dagegen enthält die gleiche Bittschrift noch ein

zweytes Begehren um Besreyuug von einer G-ttdab-

ggbe, die. die Hausgerechtigkeilcn zu entrichten hatten;.
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da aber dieser Anzeige keine weitem Umstände bcyge-

fügt find, so trägt die Commißion darauf an, dieses

zweyte Begehren dem Vollziehen,gsralh zum Entscheid

nach den bestehenden Gesetzen zuzuweisen.

Auch dieser Bericht wird für ; Tage auf den Canz-

lentisch gelegt.

Ein Mitglied verlangt, daß die Constitutionscom-

mißion den Vorschlag eines Gcsttzes entwerfe über

die Formen, die bey der Wahl neuer Glieder in die

Gesetzgebung und Vollziehung zu beobachten sind.

Der Antrag wird angenommen.

Ein Mitglied fodert, daß ein allgemeiner Aufruf
ergehe, an die Gesetzgebung alle Titel und Schriften

jeder Art, auf denen das Eigenthum und die Beschaf-

ftnheil deS Zehndcn beruht, einzusenden, damit aus

allen diesen Dokumenten die wahre Beschaffenheit und

Natur des Zchnden könne hergeleitet werden, und also

die Gesetzgebung dadurch in Stand komme, ein gcrech-

tcs Gesetz über die Aufhebung und Loskäuflichkeit des

Zehnden zu entwerfen und zu beschließen. Dieser

Antrag wird der Finanzcommißion zugewiesim.

Finsler im Namen der Revisionscommißion er-

stattet über folgende Gegenstände Bericht:
Eine Bittschrift der Gemeinde Muri, die Be-

Zahlung von für den Staat gelieferten Arbeiten laut

des Munizipalitätsgesctzes verlangt, wirb der staatsw.

Commißion überwiesen.

Eine Vorstellung der Gemeinde Du raten
C. Zürich über die Rückzahlung eines Capitals,
das sie dem Staate schuldig ist, wird der gleichen

Commißion überwiesen.

Eine Streitigkeit zwischen den Gemcindsgenosten

von Kleind ietwe il C. Baden, über tic Be-

Nutzung und Verlheilung der Gemeindweiben, fällt in
das Fach der nemlichen Commißion.

Eine Bittschrift von 5 Familien aus der Gemeinde

Küs nacht C. Waldstücken über einen ganz

ähnlichen Gegenstand, fallt eben dahin.
Eine Botschaft der Vollziehung zu Abfassung eines

«llgemeinen Gesetzes über die Art wie Brandbe-
schädigte aus den Na ti ona lforstcn un-
terstüzt werden können, wird nach dem Antrag
der Commißion auch an jene über Staatsöconsmic
verwiesen.

Eine andere Botschaft v. -8. Juni 1800, in wel-

cher die Vollziehung Rechenschaft über den damaligen
Zustand der P 0 st v c r w a l tu n g ablegt, wird eben

dieser Commißion zur Untersuchung, übergeben,

Noch eine Botschaft v. -S.Fan. 1799 für Ueber'-

lassung eines Nationalgrmidstücks an die Gemeinde
S 0 I 0 th ue >i, un, einen T 0 dten ackcr daraus zw
machen, kommt auch an die Fiuanzcommißion.

Drey Botschaften und Vorträge über die Erneu?--
rung der ersten Gewalten der Republik sind'
als abgethan ad acta zu legen.

Eure Boitschafc welche die Bestimmung desjenigen
Tribunals fordert, vor welchem das zu Oro» ge-
sessen e Kriegsgericht könne belangt werden,
ist auch ad acta zu legen: weil dieses Tribunal wirk-,
lich ernennt ist.

Eine Botlschaft über Unregelmäßigkeiten, die bey!

Anno »7??. zu Estavaycr abgehaltener Ur-
v e r sa m m lung vorgefallen wird auch bey Seile
gelegt.

Ein Memorial von einem s. g. Joseph Ernst (et--
gcntlich F r. T a v. B r 0 n ner vom 29. Iun. 1799..
über verschiedene allgemeine Gegenstände, kann keiner
Commißion von irgend einigen Nutzen seyn, und wird'
daher ad aeta gelegt.

Ein Streit zwischen den Gemeinden
Greng und Meyriez einer u. der Stadt"
Murten anderseits über die Ausdehnung ihres re,
specimen Gcmeindsbezirk, wird nach dem Antrag der
Commißion an die über die allgemeine Polizcy ge->

wiesen.

Der Vollziehungsausschiiß fordert in einer Botschaft"
vom 2. August die Begnadigung eines Sa-
lomon Müllers von Wülflingen, welcher"

als Obcr-Osficicr unter dem Regiment Bachmann ge-

standen; allein nach empfangener Kenntniß des Am-
ncstiegesetzes sogleich seinen Abschied genommen. Diese
Bsttschasr wird einer besondern Commißion übergeben,

um in drey Tagen ein Gutachten abzulegen; sie besteht"

aus den B. Schuler, Von der Flüc und'

Kesselr iiig.
Eine Botschaft des Volizichungsausschusfes vom 24.-

Juli fodert einige Abänderungen des Amii e-
st lege setz es zu Gunsten derjenigen Soldaten, well--

che nach Verflnß des gesetzten drey monatlichen Ter-
mins in ihr Vaterland zurückgekommen sind : die da-,w

niedergesetzte Commißion des grossen Raths hatte allb'e-

reits ein Gutachten darüber entworfen; allein die Rev'.

Commißion kann dasselbe nicht zur Genehmigung vor-
schlagen, sondern glaubt, daß den Absichten de? Völlzir--
hung völlig entsprochen werden könne, wenn che dir"

Authorisation zu Verlängerung des Amnestietm^iO



für diejenigen, denen dicsts Gest? nicht bekannt

werden konnte/ ertheilt wird: die Commlßion glaubt,
das; der jetzige Zeitpunkt aus verschiedene» Gründe»

zu Abänderungen des Amnestiegesttzes nicht günstig sey.

Der Gegenstand wird an die mit dem vorhergehenden

Geschäft beauftragte Commißion gewiesen.

Die Munizipalitäten O bercg g und R nthi,
von denen ein Theil dem Distrikt Wald und ein an-

derer dem Distr. Ober-Nheimhal zugetheilt sind, ver-

langen ganz in den Distrikt Wald zu fallen. Dieses

Ansuchen wird der Constitutionscommißion übergeben.

Eine Botschaft der Vollziehung, welche anträgt,
die Zahl, die Pflichten und Rechne des Notarien
zu bestimmen und die schon vom >8. Sept. 99 daiirt
ist, wird der Cwilcommißion mir der Einladung zu.

gestellt, sich alsogleich damit zu beschäftigen.

Ein Ansuchen für gänzliche Legitimation
eines gewissen I. G eisber g er s von R e-

migen Distr. Brugg vom 17. Okt. 1799, wird
gleichfalls an die Civilcommißion gewiesen.

Em Austrag des chevorigen gr. Raths zu Abfassung

eines peinlichen Gesetzes gegen den Zwey-
kämpf, wird der Crimii'.alcommißion zugesandt.

Eine Zuschrift des obersten Gerichtshofs,
welche Vorschläge zu Abkürzung der Crimiualprvzedur
enthält, wird der gleichen Commißion übergeben.

Eine Bittschrift des B. Martin Banmgärt-
nerS um Wiedereinsetzung in das Gcmeiudsbürger-

recht zu Malters C. Luzeru, wird der Polizcycom-

wißio» übergeben.

Eine Botschaft zu Erhaltung eincS Gesetzes gegen

Betbug bey E i n r e g i st r r e r u n g s g e b u y r e n v.

i l. Juni 1800 fällt in bas Fach der Finanzcommißion.
Verschiedene von dem ehemaligen gr. Rath ausge-

gangcne Aufträge zu Abfassung von Gutachten über

die Art der W i e d e r b e se tzu n g der Pfründen
werden der Commißwn des öffentlichen Unterrichts
übergeben.

Ein umständliches Gutachten über die Errichtung
von A n fa n g s sch u le n wird der gleichen Commis-
sion zugestellt.

Eine Votschaft über Preisaustheilungen
an Schüler und eine Reklamation der Gemeinde

Lülry in Betreff der Erwählung ihres Schulmeisters
werden beyde der Commißion des öffentl. Unterrichts
überwiesen.

Zwey CommißionSgutachten über die Manier r ü ck-

ständige Abgaben einzutreiben, fallen der Fi«
nanzcommißton zu.

Ein anderes gedoppeltes Commißionalgutachten über
die Legalität verschiedener Verkäufe von St.
G al li sch e n K l 0 st c r g ü k c r n, wird auch der Fi-
nanzcommissen überwiesen.

K 0 ch im Namen der gleichen Commißion berichtet
über nachfolgende rückständige Geschäfte:

Die Chorherrn von Bcllinzona begehren den Zehn,
den des Jahrs beziehen zu dürfen (14. August 98).
Wird ad acta gelegt.

Die Verwaltung des Mushafeus in Bern bittet die

Zehn den des. Jahrs beziehen zu dürfen (12. Juli
98 Wird ad acra gelegt.

29 Bürger vom Thurgau lange» gegen Erhöhung
des LoskaufS der E r blc h en zinse ein z,
Apr. 99 Wird ad acta gelegt.

(Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.
Bern, 2;. August. Einige separatistische

Versammlungen, die kürzlich im Canlou Bern gchal,
ten wurden, hatten bey verschiedenen öffentlichen
Beamten Besorgnisse erregt, die Anträge zu Maßre-
geln gegen jene Versammlungen veranlaßte», weiche
der Voll;. Rath, sich auf folgende Gründe stützend,
nicht annahm:

i. Sowohl die eingeführte Verfassung, als das

Gefühl reiner Wahrheit und heiliger Pflicht, legen

der Regierung die Pflicht auf, den Grundsatz der Gc,
wissenssreyheit aufrecht und durchgängig geltend zu

erhalten.
Die Erfahrung lehrt, daß jeder gegen die reit,

giose Schwärmerey gerichtete Verweh, nur dazu ge-
'

dient habe, ste desto mehr anzufachen und sogar über
alle Schranken der gesellschaftlichen Ordnung zu treiben.

Die jetzige Zeit, wo Eigennutz und politische
Leidenschaften so sehr die Oberhand gewonnen haben,
scheint nicht diejenige zu seyn, in welcher übertriebe«

ner Religionseiftr und übelverstandcne Sittlichkcitsma»
ximen, gefährlich um sich greifen könnten.

Der Vollzichungsrath will sich darauf beschränken,

jene separatistischen Versammlungen mit jenem wach-
samen Auge der Polizei) beobachten zu lassen, dem

keine zweifelhafte Stimmuug derselben in politischer
Rücksicht, und kein Ucbergang von stiller Andacht
zur unruhigen Schwärmerei) und zum Fanatismus,
entgehen wird.


	Gesetzgebung

